
Amtliche Mitteilung                   zugestellt durch Post.at 

 
     Langschlag, im Oktober 2013 

  
 

 

HEIZKOSTENZUSCHUSS   2013 / 2014 
 
 
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreichern einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2013/2014 in 
Höhe von  

€   150,00 
zu gewähren. 
 
Der Heizkostenzuschuss kann für die nachstehend angeführten Personengruppen am Gemeindeamt 
des Hauptwohnsitzes bis spätestens  30. April 2014  beantragt werden.  
 
 
Den Heizkostenzuschuss sollen erhalten:  
 

• BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG  
- AusgleichszulagenbezieherInnen 

 
• Bezieher einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend gemeldet 

sind und deren Arbeitslosengeld / Notstandshilfe den oben genannten 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 
 

• BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld, oder des NÖ Kinderbetreuungszuschusses, deren 
Familieneinkommen den oben genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.  

 
• Sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den oben genannten 

Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.  
 

Von der Förderung ausgenommen sind:  
 

 Personen die keinen eigenen Haushalt führen  
 Personen die die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen  
 Personen, die keinen eigenen Heizaufwand haben, weil sie einen privatrechtlichen 

Anspruch auf Beheizung der Wohnung bzw. Beistellung von Brennmaterial besitzen 
(Ausgedinge, Pachtverträge …) und diese auch tatsächlich erhalten. 



Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung auf das entsprechende 
Konto.  
 

Bei Nichtangabe einer Kontoverbindung wird automatisch eine Postanweisung durchgeführt.  
 
Zur Überprüfung des Anspruches ist der Nachweis aller Einkünfte – Pensionsbescheid und 
Kontoauszug (betreffend der Angabe des BIC Codes und des IBAN) – der im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen notwendig.  
 
Leben mehrere Personen in einem Haushalt, so sind für die Berechnung des Haushaltseinkommens 
die Einkünfte aller in einem Haushalt lebenden Personen zusammenzurechnen (z.B. Ehegatte, 
Kinder, Großeltern …) 
 
Einkommenshöchstgrenze   –  Brutto  –   für  2013: 
 
 Alleinstehende   €     837,63 
 Ehepaare, Lebensgefährten  €  1.255,89 
 
  
Für jedes weitere Kind ist ein Betrag von  €  129,24  hinzuzurechnen, solange für dieses Kind 
Familienbeihilfe bezogen wird.  
 
 
 

WINTERDIENST, STRAßENERHALTUNG 
 
 
Da es an der Zeit ist, die Gemeindestraßen auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten, möchten 
wir Sie wieder um die bewährte Zusammenarbeit in den Ortschaften bitten.   
 
Neben dem Setzen der Schneestangen und der Schneegitter, ersuchen wir auch wieder die zu 
räumenden Straßen von jeglichem Bewuchs und überhängenden Ästen frei zu halten. 
 
Die Entfernung des Schneeauswurfes bei Haus- und Grundstückseinfahrten ist von den jeweiligen 
Eigentümern selbst vorzunehmen.  
Weiters möchten wir noch auf die gesetzliche Räum- und Streupflicht der Gehsteige bzw. 
Gehwege innerhalb von Ortsgebieten, gemäß den Bestimmungen der StVO, hinweisen. 
 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Schneeräumung neu vergeben und das 
Gemeindegebiet auf die 5 Bewerber aufgeteilt.  Da sich die neuen Fahrer erst einarbeiten müssen, 
ersuchen wir um Verständnis und Unterstützung bei allfälligen Anfangsproblemen.  
 
Im Bereich der Gemeindestraßen kommt es immer wieder zu Sichtbeeinträchtigungen und 
Beschädigungen der Fahrbahn durch lebende Zäune, Baumwurzeln oder durch zu nahes Ackern an 
den Asphaltbelag.  
Wir bitten Sie, die Hecken und Bäume entsprechend zurückzuschneiden und bei der 
Bewirtschaftung einen entsprechenden Abstand zum Asphaltbelag zu halten. Allfällige 
Instandsetzungsarbeiten werden zukünftig den Verursachern in Rechnung gestellt. 
 
 
 



WALDBRANDGEFAHR   -  AUFHEBUNG DER VERORDNUNG 
 
 
Aufgrund der nunmehrigen klimatischen Verhältnisse ist die akute Waldbrandgefahr in den  
Wäldern nicht mehr gegeben.  
 
Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Zwettl vom 24. Juli 2013, Kennzeichen ZTL1-A- 
0714/007, betreffend Waldbrandgefahr wurde daher aufgehoben. 
 
 
 

BUCHPRÄSENTATION 
 
 
OSR Isolde KERNDL präsentiert ihr neues Buch  
 

„Aus´n hinterstn Eck 
und da vorderstn Reih“ 

 
am  Freitag, 15. November 2013  um  20.00  Uhr   im  Waldviertlerhof. 
 
Musikalische Umrahmung mit der Gruppe „STÖRTS“ 
 
 
 

10 JAHRE  „SCHREIBWERKSTATT LANGSCHLAG  –  WURZELHOF“ 
 
 

Lesefest  im  Wurzelhof 
am 

Samstag,  09. November 2013 
 
 
 

Buffet ab 18.30 Uhr,      Lesung ab 20.00 Uhr  
 
Gustav Ernst:   „Grundlsee“ 
Sabine Gruber   „Ein unerhörter Wunsch“ 
Robert Schindel:   „Der Kalte“  
Josef Winkler:   „Natura morta“  
 
Musik:  Christine Schörkhuber:  „C. Canned Fit“  
 
Moderation:  Fritz Ostermayer 
 
Eintritt freie Spende  
 
Reservierungen:  Tel.: 02814/8378 
E: wurzelhof@aon.at 
 
Gefördert durch die Kulturabteilung des Landes NÖ und das BM für Unterricht, Kunst u. Kultur. 
 



MEHR BREITBAND  –  SCHNELLERES INTERNET  
 
Seit Mitte des Jahres wird auch der WVNET-Knoten in Langschlag über Glasfaser mit Internet 
versorgt.  
 
WVNET hat mit 01. Juli 2013 bei allen Kundenleitungen, soweit technisch möglich, die 
Bandbreite um 50 bis 100% erhöht.  
 
Für allfällige weitere Fragen steht Ihnen das  

WVNET – Team  
Tel:  02822/57003 
E-Mail:  norbert.reiterer@wvnet.at 

gerne zur Verfügung. 
 
 

NÖ JUGENDKARTE - APP 
 

 
Die NÖ Jugendkarte 1424 startet mit einer eigenen App.  
 
Smartphonebesitzer können in die mobile Welt der NÖ Jugendkarte eintauchen. Von einer 
übersichtlichen Anzeige der Partnerbetriebe mit Suchfunktion und mobilen Gutscheinen und 
Gewinnspielen bis hin zu einer virtuellen Karte hat die neue App jede Menge zu bieten. Alle 
Partnerbetriebe werden kostenlos in der App angezeigt. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen das  
 Marketingservice „Thomas Mikscha GmbH“,  St. Pölten  
 Tel.: 02842/76896 
            E-Mail: office@mstm.at 
gerne zur Verfügung! 
 
 

******************** 
 

TIPPS  

 für die Gesundheit 

 
Beste Vitaminspender im Winter sind Sauerkraut und roher roter  

Rübensalat mit viel Krenn! 

Drei Esslöffel Honig täglich, pur oder auch in Tee eingerührt,  

machen den Erkältungserregern den Garaus! 
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